
4 .  S a t z u n g   
zur Änderung der Gehwegreinigungssatzung 

vom ................. 

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 581, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 42) 
geändert worden ist, und § 41 Absatz 2 des Straßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Mai 1992 (GBl. 1992, 329, ber. S. 683), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 7. Februar
2023 (GBl. S. 26, 46) geändert worden ist, hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg am
............................. folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1  
Änderung der Gehwegreinigungssatzung 

Die Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Schneeräumen, Bestreuen und Reinigen 
der Gehwege im Stadtkreis Heidelberg vom 16. November 1989 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 25. 
Januar 1990), die zuletzt durch Satzung vom 21. Dezember 2000 (Heidelberger Stadtblatt vom 
27. Dezember 2000) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift sowie in § 2 Absatz 2 und Absatz 3 wird jeweils das Wort "Straßenanlieger"
durch die Wörter "Straßenanlieger und Straßenanliegerinnen" ersetzt.

2. Der Überschrift wird folgende Kurzbezeichnung nebst amtlicher Abkürzung angefügt:

"(Gehwegreinigungssatzung - GRS)".

3. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort "Straßenanliegern" wird durch die Wörter "Straßenanliegern und 
Straßenanliegerinnen" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Eigentümer" durch die Wörter "Eigentümer und
Eigentümerinnen" ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"(3) Es besteht keine Reinigungspflicht für die Anlieger und Anliegerinnen von Straßen, die
von der Stadt Heidelberg gereinigt werden. Diese Straßen sind aufgeführt in dem als
Anlage zur Gehwegreinigungsgebührensatzung geltenden Straßenverzeichnis."

4. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Straßenanlieger und Straßenanliegerinnen im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer und 
Eigentümerinnen sowie Besitzer und Besitzerinnen (zum Beispiel Mieter und Mieterinnen und 
Pächter und Pächterinnen) von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine 
Zufahrt oder einen Zugang haben. Als Straßenanlieger und Straßenanliegerinnen gelten auch 
die Eigentümer und Eigentümerinnen sowie Besitzer und Besitzerinnen solcher Grundstücke, die 
von der Straße durch eine in Eigentum der Stadt oder des Trägers der Straßenbaulast stehende, 
unbebaute Fläche (zum Beispiel Dämme, Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen) 
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getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 
10 Meter, bei besonders breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite beträgt. Ist 
für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erbbauberechtigte oder die 
Erbbauberechtigte an die Stelle des Eigentümers oder der Eigentümerin."  
 
b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 und 4 eingefügt:  
 
"(3) Ist nur auf einer Straßenseite ein Gehweg vorhanden, treffen die Verpflichtungen nur die 
Anlieger und Anliegerinnen, deren Grundstücke an den Gehweg angrenzen.  
 
(4) Bei Straßen ohne Gehwege sind in ungeraden Kalenderjahren die Straßenanlieger und 
Straßenanliegerinnen mit ungeraden Hausnummern, in geraden Kalenderjahren die 
Straßenanlieger und Straßenanliegerinnen mit geraden Hausnummern verpflichtet, auf jeweils 
ihrer Straßenseite Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,50 Meter zu räumen und 
zu streuen. Satz 1 gilt nicht für die Straßen im Fußgängerbereich Altstadt. Die Reinigungspflicht 
der Anlieger und Anliegerinnen bleibt unberührt."  
 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.  
 

5. § 3 wird wie folgt geändert:  
 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
"(2) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten auch 

 
a) entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 2 Metern, falls 

Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind,  
b) entsprechende Flächen am Rande von Fußgängerbereichen oder verkehrsberuhigten 

Bereichen in einer Breite von 2 Metern. Erstrecken sich Parkflächen, Bänke, 
Pflanzungen und Ähnliches nahezu bis zur Grundstücksgrenze, ist der Straßenanlieger 
oder die Straßenanliegerin für eine 2 Meter breite Fläche entlang dieser Einrichtungen 
verpflichtet,  

c) gemeinsame Rad- und Gehwege; dies sind die der gemeinsamen Benutzung von 
Radfahrern und Radfahrerinnen sowie Fußgängern und Fußgängerinnen gewidmeten 
und durch Verkehrszeichen gekennzeichneten Flächen, die nicht Bestandteil einer 
anderen öffentlichen Straße sind,  

d) Fuß- und Treppenwege; dies sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten 
Fußwege mit und ohne Treppen, die nicht Bestandteil einer anderen öffentlichen 
Straße sind."  

 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 
"(4) Bei Grundstücken, die von einer Straße eine Zufahrt oder einen Zugang haben, erstrecken 
sich die nach dieser Satzung zu erfüllenden Pflichten auf den Gehweg beziehungsweise die in 
Absatz 2 genannten Flächen an dem der Straße nächst gelegenen Grundstück, über das die 
Zufahrt oder der Zugang erfolgt."  
 
c) Absatz 5 wird aufgehoben.  
 

6. § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
"(3) Die von Schnee oder aufrauendem Eis geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so 
aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der Gehwege 
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gewährleistet ist. Für jedes Grundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von 
mindestens 1,50 Meter zu räumen. Liegt ein Hausgrundstück an mehrere Straßen an 
(insbesondere Eckgrundstück), für welche die Pflichten nach dieser Satzung gelten, so ist zu 
jeder dieser Straßen jeweils ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1,50 Meter 
zu räumen. Liegt ein Hausgrundstück an einer Straße mit einem Fußgängerüberweg, so ist an 
diesem ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1,50 Meter zu räumen."  
 

7. § 5 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "Fußgängern" durch die Wörter "Fußgängern oder 

Fußgängerinnen" ersetzt.  
 
b) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:  
 
"(2) Zum Bestreuen darf nur abstumpfendes Material wie Sand oder Splitt verwendet werden. 
Die Verwendung von auftauenden Mitteln, wie Salz, salzhaltigen oder salzähnlichen Stoffen ist 
nur bei Eisregen, Reifglätte und überfrierender Glätte erlaubt. Sie ist auf ein unumgängliches 
Mindestmaß (maximal 20 Gramm pro Quadratmeter) zu beschränken und es muss sichergestellt 
sein, dass die Mittel nicht in den Wurzelbereich von Bäumen oder Sträuchern gelangen können.  
 
(3) Auf Treppen, Rampen, Gefäll- oder Steigerungsstrecken oder auf ähnlichen Gefahrenstellen 
darf abweichend von Absatz 2 mit einem Gemisch aus Salz und Splitt oder Sand gestreut 
werden, wenn dies erforderlich ist, um die gefahrlose Begehbarkeit im Sinne des Absatz 1 zu 
gewährleisten. Der zulässige Salzanteil beträgt höchstens ein Drittel. Das Gemisch darf nicht 
verwendet werden, wenn Salz in den Wurzelbereich von Bäumen oder Sträuchern gelangen 
kann.  
 
(4) § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 gelten entsprechend." 
 

8. In § 7 Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter "dem Nachbarn" durch die Wörter "dem Nachbarn oder 
der Nachbarin" ersetzt.  
 

9. § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
"(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 54 Absatz 2 Straßengesetz in Verbindung mit § 17 
Absatz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro 
geahndet werden." 

 
 

Artikel 2  
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Heidelberg, den ………………………..  

............................................................  
Prof. Dr. Eckart Würzner  
Oberbürgermeister  




